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Entwurf eines Bundesgesetzes zur Änderung des 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes (UVP-G 2000) und Aufhebung des 
Umweltsenatsgesetzes, Begutachtungsverfahren; 
Stellungnahme 
 
 
Stellungnahme der ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle als Teil der 

Gesamtbegutachtung der Sektion III im Bundeskanzleramt 

 

Mit dieser Stellungnahme wird dem haushaltsleitenden Organ das Ergebnis der 

Qualitätssicherung gemäß § 5 Wirkungscontrollingverordnung (BGBl. II 245/2011) 

mitgeteilt. 

 

Die Qualitätssicherung erfolgt aus methodisch-prozesshafter Sicht und umfasst folgende 

Prüfungsschwerpunkte: 

 

 Einhaltung der WFA-Grundsatz-Verordnung (BGBl. II 489/2012), insbesondere  

 Einhaltung der Qualitätskriterien der Relevanz, inhaltlichen Konsistenz, 

Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit, Vergleichbarkeit und Überprüfbarkeit 

insbesondere bei: 

 Problembeschreibung, Ziele und Maßnahmen inklusive der verwendeten 

Indikatoren 

 Plausibilität der Angaben zur Wesentlichkeit hinsichtlich der Abschätzung der 

Auswirkungen innerhalb der Wirkungsdimensionen 
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Die Prüfung der Wirkungscontrollingstelle ergibt folgende Empfehlungen: 

 

Aus der Qualitätssicherung gemäß § 5 Wirkungscontrollingverordnung gehen keine 

Empfehlungen im Sinne des § 5 Abs. 4 hervor. 

 
Anregungen und sonstige Anmerkungen 
Die Maßnahme 2 entspricht eher einem Ziel. Es wird angeregt, bei der Formulierung 

verstärkt auf die entsprechende Maßnahme (Anwendung von 

Sonderverfahrensbestimmungen auf Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht) 

abzustellen.  

 

Unter einem ergeht die Stellungnahme an das Präsidium des Nationalrates. 

 
 

7. März 2013 
Für die Bundesministerin: 
i.V. LOIBL-VAN HUSEN 
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